


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

























 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://lsjv.rlp.de/fileadmin/lsjv/Dateien/Aufgaben/Kinder_Jugend_Familie/Arbeitshilfen/Jugendarbeit/JArbeit_Sexualisierte_Gewalt_Kinder_Jugendarbeit.pdf
https://lsjv.rlp.de/fileadmin/lsjv/Dateien/Aufgaben/Kinder_Jugend_Familie/Arbeitshilfen/Jugendarbeit/JArbeit_Sexualisierte_Gewalt_Kinder_Jugendarbeit.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hilfetelefon Sexueller Missbrauch des 
Unabhängigen Beauftragten für Fragen des 
sexuellen Kindesmissbrauchs: 0800 2255530 
(kostenfrei und anonym)
https://www.kein-raum-fuer-missbrauch.de/ 

https://www.kein-raum-fuer-missbrauch.de/


Die iseF – Insoweit erfahrene Fachkraft 

Eine „insoweit erfahrene Fachkraft“ (iseF oder insofA) in diesem Sinne ist eine Person außerhalb 

der Einrichtung (Falldistanz). Sie hat einschlägige Erfahrungen im Kinderschutz bzw. in der 

Gefährdungseinschätzung. 

Ihre besonderen Qualifikationen sind Beratungskompetenz, Verfahrenskompetenz und inhaltliche 

Kompetenz. Die iseF leistet Beratung der fallverantwortlichen Fachkraft (hauptberuflich 

Beschäftigter, Leitung, evtl. Team) bei 

 der Wahrnehmung und Bewertung von Anhaltspunkten für eine Kindeswohlgefährdung 

 Überlegungen zu notwendigen und möglichen Maßnahmen und Hilfen 

 der Vorbereitung und Nachbesprechung/Auswertung von Elterngesprächen (ggf.). 

 

Datenschutz: Hier gilt generell, dass die personenbezogenen Daten gegenüber der „insoweit 

erfahrenen Fachkraft“ anonymisiert bzw. pseudonymisiert werden müssen. 

Die iseF trägt Verantwortung für die Einhaltung der Verfahrensabläufe wie 

 systematische Gefährdungseinschätzung 

 Einhaltung von Meldeketten 

 ausreichend Dokumentation 

 Einbeziehung der Personensorgeberechtigten in die Gefährdungseinschätzung (Beratung 
des hauptberuflich Beschäftigten) 

 Weitergabe von Informationen 

 

Die iseF leistet: 

 keine konkrete Fallarbeit mit Klienten 

 keine diagnostischen Aufgaben mit direktem Klienten Kontakt 

 keine Begutachtung des Kindes 

 keine Beteiligung an Elterngesprächen (nur in Ausnahmefällen) 

 keine eigene Ermittlung von Sachverhalten 

 keine Fallverantwortung. 

 

Quelle: Handlungsleitfaden zum Kindesschutz für hauptberuflich Beschäftigte und Verantwortungsträger in der Kinder- und 

Jugendarbeit, EKKW 
 

 

 



Für freie Träger gilt nicht der Untersuchungsgrundsatz (§ 20 SGB X). Es besteht also keine 

Pflicht zu ermitteln. Es besteht die Verpflichtung, mit den Sorgeberechtigten Kontakt 

aufzunehmen, um mit ihnen bekannt gewordene, gewichtige Anhaltspunkte für eine 

Kindeswohlgefährdung zu thematisieren. (§ 8a Abs. 2) 

Bei der Beratung durch eine iseF gilt generell, dass die personenbezogenen Daten gegenüber 

der „insoweit erfahrenen Fachkraft“ anonymisiert bzw. pseudonymisiert werden müssen. 

Die Erhebung von personenbezogenen Daten bei Dritten ohne Einverständnis der Betreffenden, 

also an diesen vorbei, ist unzulässig (§ 62 Abs. I SGB VIII), weil sich dies nicht mit dem für die 

genuine Arbeit notwendigen Vertrauensverhältnis verträgt. 

Die Pflicht zur Weitergabe von Informationen an das Jugendamt (Wohnort der betroffenen 

Person) besteht, 

 wenn eine akute Kindeswohlgefährdung besteht.

 wenn bei Feststellung gewichtiger Anhaltspunkte die Zugänge zu eigenen Hilfen nicht
ausreichen.

Die Eltern müssen aber vorher informiert werden. 

Eine Befugnis zur Weitergabe besteht nur mit Einwilligung der Eltern.
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